!!!   Abbuchungsauftrag   !!!

Liebes (Neu-)Mitglied, wir bieten Ihnen an, den Mitgliedsbeitrag (ab 01.01.2026 € 75,-) bequem per Bankeinzug zu zahlen. Sie helfen damit dem Verein Kosten zu sparen (Portogebühren – Versand Erlagscheine jährlicher Mitgliedsbeitrag, Bankspesen – für jeden Mitgliedsbeitrag eine einzelne Buchungszeile usw.) und vor allem Zeit für die Bearbeitung zu sparen. Daher wird der Mitgliedsbeitrag bei Erteilung einer SEPA-Lastschrift an den ÖSHV ab 01.01.2026 um € 25,- reduziert. Füllen Sie einfach umseitiges Formblatt aus und senden Sie es uns unterschrieben per Brief oder Mail an mitglieder@schweisshunde.at
DANKE für Ihr Verständnis   –   Der Schatzmeister

Version 30.11.2025

SEPA – Lastschrift Mandat
Version 30.11.2025
Zahlungsempfänger:
Österreichischer Schweißhundeverein

z.Hd. Schatzmeister   Ing. Reto Moritz
Feld 4
A-6534  Serfaus
Österreich
Creditor ID: 
  AT63ZZZ00000030133
Ich ermächtige den Österreichischen Schweißhundeverein den Mitgliedsbeitrag von meinem Konto mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Österreichischen Schweißhundeverein auf mein Konto gezogene SEPA- Lastschriften einzulösen. Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen
Zahlungspflichtiger:
Vor- und Zuname:
______________________________________________________________

Anschrift:________________________________________     Land:
_____________________
Bankverbindung:
______________________________________________________________

IBAN:
__________________________________________   BIC:  __________________________
Zahlungsart:   
[x] Wiederkehrender Einzug

[  ] Einmaleinzug

Bedingungen:

· Dieser Auftrag ist widerrufbar.

· Die vom Konto abzubuchenden Beträge betreffen ausschließlich den Mitgliedsbeitrag zum ÖSHV.

· Die kontoführende Bank ist berechtigt, Lastschriften zurückzuleiten, insbesondere dann, wenn das Konto nicht die erforderliche Deckung aufweist. Teilzahlungen sind nicht zu leisten.

· Die kontoführende Bank ist berechtigt, diesen Auftrag nicht mehr durchzuführen, wenn das Konto nicht die erforderliche Deckung aufweist. In einem solchen Fall wird der Zahlungsempfänger verständigt.

· Durch die Weitergabe dieses Abbuchungsauftrages an den Zahlungsempfänger entsteht für die kontoführende Bank keine Haftung.

· Der (Die) Auftraggeber kann (können) gegenüber der kontoführenden Bank keine Einwendungen gegen Belastungen, die im Rahmen dieses Auftrages erfolgen, geltend machen. Einwendungen, die sich auf das der Lastschrift zugrundeliegende Rechtsgeschäft beziehen, sind zwischen dem (den) Auftraggeber(n) und dem Zahlungsempfänger direkt zu regeln.

· Ein Widerruf des Auftrages gilt ab dem Zeitpunkt des Einlangens bei der kontoführenden Bank. Der (Die) Auftraggeber hat (haben) den Zahlungsempfänger gleichzeitig zu benachrichtigen.

· Im übrigen gelten die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen der österreichischen Kreditunternehmungen“ in der letztgültigen Fassung.
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Achtung: Einzugsermächtigungen können NUR in EU-Staaten durchgeführt werden! 
